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hat des grosse Rath beschlossen:

; ». Die vorhergehenden Gesetze über die den

Mitgliedern der obersten Gewalten zugegebenen Ent-
schädnisse sind zurükgenommen.

j 2. Der jährliche Gehalt der Stellvertreter des
Volkes in beiden Räthen ist, von dem Tage des ge-
genwärtigen Gesetzes an, auf asw Dublonen festgesezt.

jj Z. Dieses Gcsez, so wie alle folgenden über die
Gehailsverminderung der öffentlichen Beamten, soll ge-
druckt, bekannt gemacht, und wo es nöthig ist, an-
geschlagen werden.

In Fortsetzung der Berathung über die Vermin-
derung des Geyalts der öffentlichen Beamten, hat der

Lr. Räch nach erkl. Dringlichkeit beschlossen:
Der jährliche GeHall eines der L Direktoren ist

250 neue Dublonen, die Wohnung mitbegriffen.
Der General «ckretär erhält jährlich isa neue Du-

dlonen; er soll überdies feine Wohnung bei der Kanz-
jei auf Kosten der Republik erhalten ohne jedoch die
Ausrüstung mitzubegreiffen).

Jeder Minister erhält des Jahrs 200 Dublonen,
aber keine Wohnung, ausgenommen das erforderliche
Loeal für seine Kanzlei.

Carmin tran «nterstüzt mit Vergnügen das
Gutachten, überzeugt, daß dies das zweckmäßigste Mit-
tel zur Vereinigung der Gemüther sey.

Jomini wünscht, man möchte bestimmen, daß
dieses Gesez vom 22. April angehen soll.

Debons untcrstüzt das Gutachten, und wünscht

nur, daß man sich durch zu lange Berathung den schö-
neu Tag nicht verderbe.

Schoch sagt:
Bürger Gesezgeber!

Was die Verminderung des Gehalts anlangt, ge-
denke ich also, nebst dem Dank, wo ich der Commis-
fion habe, für ihre Mühe und Arbeit, die nur aber zu

t stüh ist gemacht worden, folgtam zu übereilt, so ich
also schliesst. Erstlich bitte ich die Versammlung, daß
man die Sache vertage, bis der Rapport, wo dieser
Tagen wird vorkommen, von wegen Mittheilung Hel-
vetiens behandlet worden. Darüber habe ich meine
Gedanken auch auf Papier: bitte den Bürger Präsident,
daß er es erlaube der Versammlung auch vorzulesen, es
löst eines das andere aus.

Dann durch Znsammenschmelzung der Kantone
wissen wir nicht, was erspart wird, viel weniger wissen
wn die Arbeit zu belohnen nach dem Recht und Billig-
keit, bis wir wissen, wie viel ein jeglicher Geschäfte
hat. Wann wir aber das Salari festsetzen, ehe wir
die Geschäfte kennen so setzen wir den Wagen vor das
Pferd folg'am wird das Vaterland in einem paar Ta-
gen nicht zu Grunde gehen, wann man es vertaget bis
die Eintheiiung fertig ist.

Was die Repräsentanten anbelangt, wo wir einmal
über das andere den Regiern^gssi; müssen verändern,
von einein Plaz zum andern, wie die Katzen ihr« Jun-
gen; und mancher 3» bis so Stnnd vonftinem Haus«
sich entfernen, seine Geschäfte gänzlich quirtiren und
sich aus dem Berufe setzen muß so kann ich keineft
Gewinnst sehen, wohl aber schiiesse ich, daß cm jcoer
Repräsentant, der anzetzo bis Ausgang Juni 120 Louis-
d'ors circa zu beziehen hat, das, was über 100 Louis-
d'ors ist, bei diesen bedrängten Zeiten des Vaterlands
dem Staate schenken soll für das vergossene Jahr; wer
aber reich genug ist, dem bin ich dankbar, wann er
es macht, wie der Kantonssiatthaltcr im Thurgäu, daß
er sein ganzes Salari dem Staat schenkte, und nicht
mit seinen Großsprcchercyen denen nöthigen Rcpräscn-
kanten das Geld aus dem Sacke hcrausschwätze und
selbsten nur eine kleine Bettcley gebe, wie die ärmer».
Dann wann ich reich wäre, und hätte nur für mich zu
sorgen, ich wollte allesamt zu Schanden machen, ich
wollte dann sechsten geben, und nicht nur andern pre-
digcn und sechsten die Kargheit ausüben. Kurz ich schla-
ge die Vertagung vor bis die Kantone regulirt seyen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Vollziehungsdirektortum.
Verordn!,nst betreffend die Organisation der

Verwalt»,lHSräthe für die helvetischen
Truppen.

Das VollzichungSdirektoriuin der eine,'«
und unth e ilb a r e n' helvetischen Repu-
b l i k.

Auf den Rapport seines Kriegsministers, daß zu
Erzweckung einer guten Ordnung in dem Rcchmmgs-
wesen nothwendig seye, in der Mitte eines jeden in
Thätigkeit stehenden TrnppenkorpS einen Rath zu bilden,
dem die Verwaltung desselben obliege und den Gliedern
dieses Rathes eine Verantwortlichkeit aufzulegen, die
eine sichere Gewährleistung für die ihnen anvertraute
Verwaltung darbieten würde,

beschließt:
Art. 1. Bei jedem in Thätigkeit stehenden Tnip-

penkorvs der Republik solle ein Verwaltungsrath gebil-
det, und folgendermaßen bestellt werden.

In den Legionen:
Von dem Befehlshaber der Legion,
— zwei Hauptlcmen,
— einem Lieutenant,
— einem Unter,ientenant,



Von einem Unteroffizier,
— einem Corporal oder Gemeinen, in allem

sieden.

In den Bataillonen:
Von dem Bataillonsches,
— einem Hauptimmn,
— einem Lieutenant oder Unterlieutenant,
— einem Untcroffj er,
— emem Ccr ra, oder Gemeinen,

in allem sünfc.

In den Compagnien, die auf mehr als zehn Stun-
den weit tctaschirr werden, soll ein Rath von drei Glic-
dem gebildet werden, näimich:

von einem Hauptmann,
— einem Lieutenant oder Untcrlieutenant,
— einem Unteroffizier,

in allein drei.

Wenn dieses Dctaschement aus mchrern Coinpa-
gnien besteht, so soll eine jede derselben in dem Rathe
durch em Mitglied rcpräscntirt werden, und die Wahl
nach Compagnien geschehen, wie in dem stenund 7ten
Arlickkl vorgeschrieben ist.

Art. 2. Der Overguarticrmeister soll gehalten
seyn, dem Verwaltungsrathe beizuwohnen, jedoch oh-
ne berathschlagende Stimme; er wird die Bereich-
tungen eines Sekretärs besorgen, ausgenommen wenn
es um die Untersuchung seiner Verwaltung zu thun ist;
in diesen, Fall soll er aus dem Rache abtrcttcn, und
in seinen Verrichtungen eines Sekretärs durch ein Mit-
giicd des Rathes ersczt werden.

Der Quarticrmeister soll dem Rathe über alle
Details seiner Verwaltung Rechenschaft ablegen, und
alle von ihm verlangte Erläuterung zu geben verpflich-
tec seyn.

In den vereinzelten Compagnien, bei welchen keine

Quartiermeister sind, soll ein Offizier die Verrichtung
gen desselben besorgen, und der Corporal Fourier die-
zenigen eines Sekretärs des VerwaltungsrathS.

Art. 3. Dem Verwaltungsrathe soll der Comman-
dant des Corps Vorsitzen; er soll alle Sonntage, und
wenn es die Umstände' crfodcrn, noch öfters, auf die

Zusammcndcrusung des Präsidenten gehalten werden,
bei dem er sich allezeit versammeln wird; die Hanvt-
casse, das Register, das Hauptcassabuch und das Pro-
totoll über die Bcrathschlagungen sollen immer bei

dem Präsidenten in Verwahrung bleiben, und nicht in
einen andern Ort gebracht werden können.

Art. Von einem jeden Verwaltungsrath soll
ein Register über die Verhandlungen gehalten werden,
welches von dem Kriegskommissär genau überschrieben
und paraphirt werden soll.

Die Entscheide sollen nach der Mehrheit der auf
das Register getragenen unv zu Ente einer jeden Si-
zung von allen Gliedern des Rathes unterschriebenen
Stimmen genommen werden. Alle diese Glieder ha-
den das berathschlagende Stimmrccht, und in dem
Falle getheilter Meinungen, soll ein jedes dcrsc.bcn die
setnlgc ausführlich auf das Register der Verhandlungen
zu tragen befügt seyn.

Art. 5. Der Kricgskommissär, dem die Polizey
des Corps übertragen ist, soll von jeder Zusammenbe-
rufung vorher berichtet werden, und wenn er es nöthig
findet, der Versammlung beizuwohnen bm'igl sey»; er
soll eine rathgebende Stimme haben, und sich einer je-
den den Gesetzen zuwiderlaufenden Maßregel widerse-
zen. Im Fall der Rath darauf keine RtLsict't nehmen
würde, soll er seine Bemerkungen auf das Register der
Verhandlungen niederschreiben, und dem Kriegemtni-
stcr alsobald den Bericht darüber erstatten.

Art. 6. In den Legionen oder Halbbrigaden sok
ein jedes Bataillon oder Eskadron, durch einen Haupt-
mann, einen Lieutenant, Untcrlieutenant, Unteroffizier^
Corporal oder Gemeinen, in dem Rathe rcpräjentirt
werden; also soll die Wahl nach Baiaillonen oder
Schwadronen geschehen.

Art. 7. Die Wahl soll auf folgende Weise vor
sich gehen:

Zu Erwählung des Corporals oder Gemeinen, der
ein Mitglied des Rathes seyn soll, sollen sich die Cor-
poralen und Gemeinen einer jeden Compagnie des Ba-
taillons versammeln, und einen unter ihnen vorschlagen,
der geläufig schreiben und lesen kann, und die Regel»
der Rechenkunst verstehet.

Es soll ein Hauptverzeichniß über die Wahlen der
Compagnien verfertigt werden.

Für die Wahl des Unteroffiziers sollen sich alle
Unteroffiziere des Bataillons »der Schwadrons versam,
mein, und drei unter ihnen vorschlagen, welche die ob-
beschriebenen Eigenschaften besitzen.

Für die Wahl des Lieutenants oder des Unterlieu-
tenants sollen alle Lieutenante oder Unterlieutenantc des
Bataillons oder Schwadrons drei Männer unter «hne»
vorschlagen, welche die gleiche» Eigenschaften besitzen.

Für die Wahl des Hauvtmanns endlich, werden
alle Hanptleute des Bataillons oder Schwadrons zwei
Männer vorschlagen.

Die Verzeichnisse derer die sich darum bewerbe»,
sollen der Versammlung des unmittelbar folgenden hö-
Hern Grades vorgelegt werden, welche unter denen
darauf verzeichneten Männern denjenigen, der ein Mit-
glied deS Rathes seyn soll, und dessen Suppléant, aiss
den Fall einer Vakanz, ernennen wird.

Also soll die lezte Wahl des Gemeinen und seines
eeauppleantcn von allen Uuterosszieren des Bataillons
oder Schwadrons geschehen; die Wahl des Unteroffö



ziers durch die Lieutenante oder Unterlieutenante, des
Lieutenants oder UnterlieutenaDs durcy die Hauptleute,
und endlich diejenige des Hauptmanns durch alle höhere
Offiziere vereinigt.

Im Falle getheilter Stmmen, hat der Befehls-
Haber des Corps die entscheidende Stimme.

Die Wahlen geschehen nach dem Verzeichnn; ei-
ues jeden Grades durch das geheime Stimmenmehr,
nach den mehrestcn Stimmen für das Vcrzeichniß des

Vorschlags, und nach der adsàcen Stimmenmehrheit
für die endliche Ernennung.

Art. s. Zu Mitgliedern des Vcrwaltungsraths
können nicht erwähit werden, alle die Offiziere, denen
schon ein einzelner Theil der Verwaltung übertragen
ist, wofür sie Rechnung abzulegen schuldig sind.

Obliegenheiten des Rathes.
Art. 9. Dem Verwaltnngsrathe sollen alle auf

die Besorgung des Rechnungswesens des Corps Bc-
zug habende Derails übertragen seyn; er soll sich aber
unter keinerlei Vorwande in diejenigen einmischen kön-

ncn welche ans die Polizei, die Kricgszucht, den Un-
lcrricht ode? Dienst Bezug haben.

Der Oberguarkierimlstcr soll dem Verwaltungsra-
the, und dieser der Republik, für alle in die Kasse
des Corps flicssende Gelder Rechnung zu geben schul-
dig-seyn, für die rüksiäudigen 8-iIclo's, so wie für die
ganze Masse, und andere Gegenstände, sollen die Glic-
der des Rathes persönlich, und jeder insbesondere vcr-
«ntwsrtlich scnn.

Der Verwaltungsrath soll gleichfalls für alle Ge-
genstände von Lieferungen, die demselben aus den Ma-
gazinen der Republik mgctommc» sam mögen, für ih-
re Verwendung und Vcrthcilung verantwor t ich seyn.

Mit einem Wort gesagt, der Rath soll als der
Haushälter desjenigen Corps angesehen werden, worü-

à ihm die Verwaltung anvertrauet ist.
Zur Zeit da der Vcrwsltungsrath in Funktion trit-

tet, soll eine allgemeine Untersuchung der Casse des Corps
angestellt werden, und die Bepchrew..ng seines Zustan-
des in allen Theilen soll zu dieser Zeit durch einen aus,
fnhrlichcu Verbalvrszeß ernähret werden, welcher ron
dem Kricgskemiuissär, der.! die Pe'chei des Corps ob-
lieget, abgetastet,,und von allen Mitgliedern des Ra-
lhcS'unter chricben werden soll; der Zustand der Ma-
g.azà der Lieferungen soll gleichfalls erwahrcl wer-
den.

Der eine und andere soll- zu Ansang in das Re-
gi?cr der Verhandlungen des neuen Admwistrarions-
Rtchhes eingetragen werden, und zur ersten Grundlage
des Rechnungswesens dienen; ein Doppel davon soll
dem- Kriegsminister zugesendet werden. Die Kriegs-
dom-istssanen sollen persönlich für die buchstäbliche Voll-
Kolleg des geg.zi>wä ligdü Artickels kerantwortlich seyn-

Art. tr. Alle Monate, nach dem Schluss« der
Musterungeil, soll ein Nerwaltungsrath gehalten wer-
den, dem der Kriegskommissär beiwohnen soll. Das
Rechnn»,gswefen des verflossenen Monats soll vor dem-
selben untersucht, und der Zustand der Kasse durch
den ausführlichen Verbalprozcß erwahret werden, der
von dem Kriegskommissär abgefaßt und auf das Re-
gistcr getragen werden soll.

Art. ,2. Alle vier Monate soll ein «usserordent-
licher Rath gehalten werden, welchem nebst dem Kriegs-
kommissär noch beiwohnen sollen, der Generaloffizier,
der die Verrichtungen eines Inspektors auf flch hat,
und der Commissärvrdonnatcur. Die Obliegenheit die-
ses Rathes ist die Untersuchung lind endliche Abschlies-
sung des Rechnungswesens der vier verflossenen Mona-
te; er soll sich von allen während dieser Zeit genomme-
ncn Beschlüssen, und hauptsächlich über die Gcnauig-
kcit, mit welcher der vorhergehende Artickel vollzogen
worden ist, Kenntniß verschaffen; er wird alle Klagen
und Begehren, die ihm wider den Verwaltungsrath ein-
gegeben werden können, abnehmen, und darüber ab-
sprechen.

Der Verbalprozeß über seine Handlungen soll von
allen Gliedern des Rathes unterschrieben, auf das Re-
gistcr getragen, und ein Doppcl desselben dein Kriegs-
minister zugesendet werden.

Art. tz. Der Minister des Kriegswesens soll be-
gwalligct seyn, die Verordnungen über die Details und
die nöthigen Vorschriften für die Einrichtung einer
gleichförmigen innern Verwaltung bieser Corps drucken

zu lassen und an die Truppenkvrps zu versenden.

Art. Demselben ist die schleunige Vollziehung
des gegenwärtigen Beschlusses aufgetragen, welcher dem
Tagdlalt der gesetzlichen Beschlüsse einverleibet, ge-
druckt, und wo es nöthig seyn mag, bekannt gemacht
werden soll.

Also beschlossen in Luzern, den 2 7. May Anno
i799.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
(k., s.) P c t e r O ch s.

Im Namen des Direkwriums, der Gen. Sckr.

M o u s s o n.

Zu drucken anbefohlen,

Der Intcrimsrerwalter des Kriegsministcrinms,
L a n t h e r.

Durch den Klscgàivister Iomini,
C.l,ef des Celretariats.
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